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Bewertungskriterien

Erfassen der Aufgabenstellung
Herleitung und Vertretbarkeit der Lösungsansätze für die g g
materiellen und prozessualen Probleme
Präzision beim Erfassen und Herausarbeiten der 
maßgeblichen Probleme
Geschick bei der Darstellung der rechtlichen Probleme
Präzision, Tiefe und Überzeugungskraft der Argumentation
Schlüssigkeit der Gesamtlösung
Einhaltung des Gutachtenstils
F liFormalien
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Methodisches Arbeiten

J i ti h M i

Rechtswissenschaftliches Arbeiten

Juristische Meinungen
− Herrschende Meinung ./. Minderheitsmeinung
− Terminologie: 

• h.M. = „herrschende Meinung“: wird meist verwendet, 
wenn die Mehrheit in Rechtsprechung und Literatur einen 
bestimmten Standpunkt vertreten.

• h.L. = „herrschende Lehre“: wird verwendet, wenn eine 
bestimmte Meinung in der Literatur mehrheitlich vertretenbestimmte Meinung in der Literatur mehrheitlich vertreten 
wird, die von der Rspr. abweicht

• M.M. (MhM): „Minderheitsmeinung“ (nicht: Minder-
meinung!) wird meist verwendet, wenn eine bestimmte 
Ansicht nur einige wenige Vertreter hat (dabei kann es 
sich sowohl um Rspr. oder Lit. handeln).
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Vorsicht bei der Berufung auf eine hM oder hL
− nicht immer ist klar, warum eine Meinung „herrschend“ ist; es 

ibt k i t d di i t ( i i h ) V f h it d

Rechtswissenschaftliches Arbeiten

gibt kein standardisiertes (empirisches) Verfahren, mit dem 
sich zweifelsfrei feststellen lässt, ob etwas hM/hL ist.

− in einem Gutachten möglichst nicht mit hM, hL oder MhM
hantieren
• Das gilt jedenfalls immer dann, wenn die Berufung auf 

eine hM/hL an die Stelle einer argumentativen 
Begründung tritt (z.B.: „Dies entspricht immerhin der hM“)

• Ausnahme, wenn lediglich dargestellt wird, dass es sichAusnahme, wenn lediglich dargestellt wird, dass es sich 
bei einer bestimmten Meinung um die hL, hM oder MhM
handelt (z.B. beim Vorsatz im Strafrecht: „Darüber hinaus 
verlangt die h.A., dass der Täter die Tatbestandsver-
wirklichung auch gewollt haben muss.“)
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Herangehen
Hausarbeit zunächst wie eine Klausur lösen
− vor dem Lesen der Argumentation selber eine 

Problemlösung versuchen (juristische Methodik!) g (j )
− fremde Gedanken können eigene blockieren
sodann Gliederung verfeinern
− Kommentar heranziehen (auch beck-online und juris)
− ggf. Gliederung mit Problemen ergänzen
erst jetzt mithilfe von Fachliteratur einen Überblick über das zu 
bearbeitende Problem/Thema verschaffen
− Aufsätze intensiv auswerten, ggf. Verweisen auf andere 

Fundstellen folgen; auf wichtigste Fundstellen konzentrierenFundstellen folgen; auf wichtigste Fundstellen konzentrieren
− Argumente notieren
nach Lektüre Informationen ordnen
− Literaturübersicht anlegen

Texterstellung; konkrete Arbeitsschritte pro Tag festlegen und 
Zwischenziele setzen
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Sprache

Kurz und prägnant
Unbedingt fehlerfrei (Rechtschreibung, Grammatik)g ( g, )
Rechtsnormen korrekt zitieren
Keine überflüssigen Floskeln (z.B. „Der Sachverhalt gibt dafür 
nichts her.“; „nur am Rande sei bemerkt“)
Keine „Verstärker“ benutzen, z.B. „natürlich“, „ohne Zweifel“, 
„unproblematisch“, „sicherlich“, „ohne Frage“
Anmaßenden Stil vermeiden, z.B. „Die Meinung XY ist 
unhaltbar.“
F d ö t d d i t ff d dFremdwörter nur dann verwenden, wenn sie treffender oder 
eleganter sind als das deutsche Wort
Keine Ich-Form, z.B. „Ich finde …“; „Meiner Meinung nach …“
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Überblick zur formalen Struktur

Deckblatt
Sachverhalt
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Ggf. Abkürzungsverzeichnis
Gutachten (ggf. Unterschrift)
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Schriftgröße, -art etc. (gilt grds. für die gesamte Arbeit):

Schriftgröße 12 pt (keinesfalls weniger)
geläufige Schriftart (z.B. Arial oder Times New Roman)

Formalien (Hausarbeit)

g g ( )
Zeilenabstand „mindestens 16 pt“ (verbreitet ist auch 1,5-zeilig)
vor jedem Absatz einen Abstand von mindestens 6 pt
einzurichten (etwas kleiner als eine Leerzeile) oder eine 
Leerzeile (kostet aber mehr Platz als ein Abstand von 6 pt)
normaler Zeichenabstand (ein kleinerer Zeichenabstand spart 
zwar Platz, erschwert aber das Lesen und ist deshalb grds. 
unzulässig)
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Deckblatt
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Sachverhalt
− beim Sachverhalt beginnt die (sichtbare) Nummerierung der 

Seiten
− römische Zahlen verwenden (also „II“, weil das Titelblatt 

Formalien (Hausarbeit)

( „ ,
mitgezählt wird)

− Sachverhalt abtippen
− Seitenrand links: 3,0 cm (wegen der Heftung), rechts: 2,0 cm

Gliederung
− Nummerierung der Seiten: römisch; angeknüpft wird an die 

Zählung beim Sachverhalt
− Seitenrand links: 3,0 cm (wegen der Heftung), rechts: 2,0 cm
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Formalien (Hausarbeit)
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Formalien (Hausarbeit)
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Literaturverzeichnis
− Nummerierung der Seiten: römisch; fortgesetzt wird die

Zählung der Gliederung (es sei denn, das Literaturver-
zeichnis folgt dem Gutachtentext [kann man durchaus

Formalien (Hausarbeit)

g [
machen], steht also am Schluss der Arbeit: dann arabi-
sche Zahlen, fortgesetzt wird die Zählung des Gut-
achtens)
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Ggf. Abkürzungsverzeichnis

Formalien (Hausarbeit)

Gutachten und Unterschrift
− Seiten durchlaufend nummerieren mit arabischen 

Seitenzahlen (also 1, 2, 3 usw.), beginnend bei der Ziffer 1 
auf der ersten Seite des Gutachtens (also keine Fortsetzung 
der Zählung aus dem Literatur- oder Abkürzungsverzeichnis)

− Seiten mit dem Text einseitig beschriften
li k 1/3 R d (7 ) f i l− links 1/3 Rand (7 cm) freizulassen

− auf der rechten Seite 2,0 oder 1,5 cm linker Rand
− Überschriften gleiche Schriftart wie Text

• bei Hauptüberschriften kann sie 14 pt betragen
• Hauptüberschriften ggf. fett formatieren
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Formalien (Hausarbeit)
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Empfehlungen

automatische Silbentrennung aktivieren
optische Sinneinheiten bilden (angemessene Absatzbildung)

Empfehlungen (Hausarbeit)

p ( g g)
Einheitlichkeit:

Geschütztes Leerzeichen (Strg+Shift+Leertaste) verwenden, 
B b iz.B. bei:

− § ###
− Art. ###
− S. ###
− Nr. ### 
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Zitieren
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„Zitieren“ = „eine Stelle aus einem geschriebenen od. 
gesprochenen Text [wörtlich] anführen“. 

W i d iti t?

Zitieren

Warum wird zitiert?
− die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen 

dokumentieren (Wissenschaftlichkeit) 
− alle fremden Gedanken zu kennzeichnen, gebietet die 

wissenschaftliche Redlichkeit.
− eigene Meinung absichern

Das gilt für sämtliche Quellen, also z.B. fürg ,
− Bücher
− Aufsätze
− gerichtliche Entscheidungen
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Wie wird zitiert?
− Fußnoten dienen der Entlastung des Textes, sie enthalten 

i.d.R. Informationen, die den eigentlichen Gedankengang (den 
T tfl ) tö

Zitieren

Textfluss) stören
− in Fußnoten gehört nur das, was einen engen Bezug zum im 

Text Gesagten hat
− bei wörtlicher Wiedergabe eines Gedankens mit 

Anführungszeichen Fußnote am Ende des Zitats („...“1)
− bei sinngemäßer Wiedergabe Fußnote am Ende des 

Gedankens (meist am Ende des Halbsatzes oder am 
Satzende))

© Prof. Dr. Holm Putzke, LL. M. 19

Zitierweise

© Prof. Dr. Holm Putzke, LL. M. 20



11

Kommentar: ist eine (mündliche oder schriftliche) Erklärung, die
jemand zu einem Text, Ereignis etc. abgibt. Spricht ein Jurist von
„Kommentar“, meint er meist ein Buch, in dem eine einzelne Person

d h t klä “ i h lä t d i t di

Zitieren

oder mehrere etwas „erklären“, sprich erläutern, und zwar meist die
Bedeutung von Paragrafen eines Gesetzes.

Sammelband: ein Buch mit mehreren (gesammelten) Einzel-
beiträgen (z.B. Aufsätzen), meist von verschiedenen Autoren
(manchmal auch von einem einzigen, etwa mit den „Highlights“
seines Lebenswerke). Sammelbände sind etwa Fest- und
Gedächtnisschriften oder Handbücher.

Monografie: ist ein Buch, genauer eine größere, wissenschaftliche
Einzeldarstellung, z.B. Dissertation und Habilitationsschrift (in der
Regel nicht geschrieben für Studenten, sondern „von Experten für
Experten“).

© Prof. Dr. Holm Putzke, LL. M. 21

Dissertation (Unterfall einer Monografie): ist ein Buch, genauer eine
schriftliche wissenschaftliche Abhandlung zur Erlangung des
Doktorgrades (Abkürzung generell „Diss.“, bei juristischen
Di t ti h h l Di i “)

Zitieren

Dissertationen auch schon mal „Diss. iur.“).

Habilitationsschrift (Unterfall einer Monografie): ist ein Buch, genauer
eine schriftliche wissenschaftliche Abhandlung, geschrieben mit dem
Ziel, die Lehrberechtigung an Hochschulen und Universitäten zu
erhalten.

Aufsatz: ist eine (meist kürzere) wissenschaftliche Abhandlung über( ) g
ein selbst gewähltes Thema und wird meist veröffentlicht in einem
Sammelband oder einer Zeitschrift.
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Rezension: ist eine kritische Besprechung einer künstlerischen oder
wissenschaftlichen Arbeit, meist in einer Zeitschrift. Solche Texte
werden im Literaturverzeichnis und in den Fußnoten behandelt wie
A f ät

Zitieren

Aufsätze.

(Urteils-)Anmerkung: ist ein Text, worin der Autor sich mit einem
konkreten Urteil auseinandersetzt. Zu behandeln sind sie im
Literaturverzeichnis und in den Fußnoten wie Aufsätze.

© Prof. Dr. Holm Putzke, LL. M. 23

Wohin mit der Fußnote?

Zitieren
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Zitieren
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Was ist beim Zitieren zu vermeiden?
− möglichst nicht an jeden Satz eine Fußnote
− keine Fußnoten an Sätze, die zur Subsumtion gehören

Zitieren
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Fußnoten

© Prof. Dr. Holm Putzke, LL. M. 27

Schriftgröße 10 pt (also kleiner als der normale Text) bei gleicher
Schriftart wie der Haupttext; Zeilenabstand: einfach

F ß t i d i it i G ßb h t b b i

Zitieren

Fußnoten sind immer mit einem Großbuchstaben zu beginnen

Mehrere Fundstellennachweise trennen Sie mit einem Semikolon
voneinander.

Manche fügen zur Seitenangabe bei Monografien und Aufsätzen
ein „S.“ (für „Seite“) hinzu. Das ist Geschmackssache. Achten Sie
stets auf Einheitlichkeit!
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Zitieren (Rechtsprechung)
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Zitieren (Kommentare)
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Zitieren (Kommentare)

© Prof. Dr. Holm Putzke, LL. M. 31

Zitieren (Monografien)

© Prof. Dr. Holm Putzke, LL. M. 32



17

Zitieren (Sammelbände)
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Zitieren (Sammelbände)
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Zitieren (Aufsätze)
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Zitieren (Sonstiges)
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Literaturverzeichnis
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Literaturverzeichnis

Entweder: Oder:
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Literaturverzeichnis (Tabelle)
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Die sichtbaren Linien dienen nur der Veranschaulichung!

Literaturverzeichnis

Nicht ins Literaturverzeichnis gehören:

Entscheidungssammlungen, Gerichtsentscheidungen (z.B. 
BVerfGE 7 377; OLG Celle Beschl v 17 5 2005 1 WsBVerfGE 7, 377; OLG Celle, Beschl. v. 17.5. 2005, 1 Ws 
167/05),
Gesetze, Gesetzes- oder Amtsblätter (etwa BGBl), 
Gesetzesmaterialien (etwa Bundestagsdrucksachen) oder
Gesetzessammlungen (z.B. Schönfelder oder Sartorius).

Sie alle (abgesehen von Gesetzessammlungen) tauchen 
lediglich in den Fußnoten auf.
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Literaturverzeichnis (Kommentare)
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Literaturverzeichnis (Kommentare)

Alternativ Herausgeber zuerst:
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Literaturverzeichnis (Monografien)
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Literaturverzeichnis (Dissertationen/Habilitationen)
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Literaturverzeichnis (Sammelbände)
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Literaturverzeichnis (Zeitschriften)
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Literaturverzeichnis (Anmerkungen)
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Literaturverzeichnis (Internet)
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Literaturverzeichnis

Lehrskripte:

Onlinekommentare:
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Rechtsprechungsverzeichnis
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Endkontrolle

Stimmen auf dem Deckblatt alle Angaben?
Stimmen Formatierungen im Literaturverzeichnis?g
Vor Ausdruck Aktualisierung der (automatisch erstellten) 
Gliederung
Text ästhetisch formatiert?
− ggf. Zeichenabstand verändern
Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck
Bei automatischer Silbentrennung: Stimmen die Trennungen?
− Ggf. manuelle Trennungen (weiche Silbentrennung)
T t b itTextverarbeitungsprogramm: 
− Suche nach doppelten Leerzeichen
− Suche nach doppelten Punken
− Ggf. Suche nach Rauten (#)
− Ggf. Verknüpfungen aktualisieren
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Putzke: Juristische Arbeiten erfolgreich 
schreiben, 3. Aufl., München 2010
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